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 Veröffentlicht am 08.07.1997

Norm

AußStrG §9 E1

AußStrG §9 E9

AußStrG §92

AußStrG §97 C

AußStrG §113

Rechtssatz

Die unmittelbare Anfechtung der Vorgangsweise des Gerichtskommissärs bei der Inventarerrichtung durch Rekurs ist

nicht zulässig; dagegen gerichtete Stellungnahmen sind beim Abhandlungsgericht zu überreichen, gegen dessen

Verfügung dann der Rekurs zulässig ist.
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